
Schützt endlich unsere Kinder
vor dem Internet!
Credits: Lutz Donnerhacke, 1997

„(…) Deshalb fordern wir:

Abschaffung der anonymen Post.

Es darf nicht mehr jedem Verbrecher möglich sein, die Post
ohne Gefahr der Erkennung Briefe zu versenden. Deshalb müssen
die zahlreichen anonymen Briefkästen abgeschafft werden. Post
darf nur noch in Postämtern unter Vorlage einer Identifikation
aufgegeben  werden.  Pseudo-Anonyme  „Postfächer“  müssen  unter
ausführlicher Angabe von Gründen beantragt werden. Bestehende
Postfächer können eventuell einen 9-monatigen Bestandsschutz
erhalten.

Verbot der verschlossenen Post.

Ein  gesetzestreuer  Bürger  hat  im  Rechtsstaat  nichts  zu
verstecken und nichts zu befürchten. Deshalb dürfen nur noch
Postkarten  oder  unverschlossene  Briefsendungen  verschickt
werden. Wer Briefe verschließt, macht sich verdächtig.

Desweiteren  muß  die  Post  den  Ermittlungsbehörden
unbeschränkten Zugang zu der Briefpost gewähren, ohne das die
Post  Kenntnis  von  den  Zugriffen  erlangt.  Um  dies  zu
ermöglichen, käme es beispielsweise in Frage, die Bearbeitung
der Post in der Zeit von 13:00h bis 21:00h und von 6:00h bis
11:00h  ruhen  zu  lassen.  In  dieser  Zeit  müßten  die
Postbediensteten  sich  aus  den  Räumlichkeiten  der
Briefverteilzentren zurück ziehen und den Ermittlungsbehörden
Zugang gewähren.

Verbot der unleserlichen Post.

Es darf nicht sein, daß Gangster unter dem Deckmantel der
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Individualität  in  irgendwelchen  Sprachen  oder  Schriftarten
kommunizieren um den Ermittlungsbehörden den Zugriff auf ihre
Kommunikation unmöglich zu machen. Auch hier sei noch einmal
angeführt, daß der gesetzestreue Bürger nichts zu verbergen
hat. Wer in einer unleserlichen Handschrift schreibt, muß eine
maschinenschriftliche  Abschrift  seines  Briefes  beilegen.
Mundarten oder fremdes Sprachen in Briefen sind verboten; in
Ausnahmefällen können sie jedoch genehmigt werden, wenn der
Verwender ein Lexikon oder eine sonstige Ubersetzungshilfe für
die verwendete Sprache bei der zuständigen Stelle hinterlegt.

Sperrung krimineller Adressen.

Bestimmte  Adressen  im  Schutze  des  Auslands,  auf  die  die
deutsche Strafverfolgung leider keinen Zugriff hat, begehen
permanent Rechtsverstöße. Von der deutschen Bundespost kann
deshalb verlangt werden, daß sie jeglichen Briefverkehr an
diese Adressen sperrt. „


